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Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
UNO Organisation der Vereinten Nationen
BAG Bundesamt für Gesundheit
UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und

Kultur
BAZL Bundesamt für Zivilluftfahrt
BetmG Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

(Betäubungsmittelgesetz)
INCB Suchtstoffkontrollrat (International Narcotic Control Board)
BAK Bundesamt für Kultur

DFJP Département fédéral de justice et police
ONU Organisation des Nations unies
OFSP Office fédéral de la santé publique
UNESCO Organisation des Nations unies pour l'education, la science et la culture
OFAC Office fédéral de l'aviation civile
LStup Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur

les stupéfiants)
OICS Organe international de contrôle des stupéfiants
OFC Office fédéral de la culture
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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Der Bundesrat traf im Berichtsjahr seinen Entscheid über die Konzessionen der neu
zugelassenen Spielbanken. Im Mai reduzierte er die Liste der Anwärter von 63 auf 41. Im
Oktober bewilligte er dann sieben Gesuche für Spielbanken mit einem umfassenden
Angebot (in Baden (AG), Basel, Bern, Lugano, Luzern, Montreux (VD) und St. Gallen) und
vierzehn Gesuche für Kursäle. Während die Grand Casinos vor allem in der Nähe von
grossen Agglomerationen oder in Grenznähe liegen, befinden sich acht der vierzehn
Standorte der Kursäle in Tourismusgebieten und können damit einen Beitrag zu deren
Attraktivitätssteigerung leisten. Der Kanton Zürich, aus dem insgesamt acht Gesuche
stammten, wurde nicht berücksichtigt. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.10.2001
HANS HIRTER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Dans de nombreuses villes, l'état des finances publiques et la réduction des
subventions ont conduit les communes à revoir leur politique de transport. Ainsi, à
Bâle, Saint-Gall, Bienne, Neuchâtel, Genève, Berne et Lugano, les tarifs devraient être
augmentés, les prestations réduites et des postes de travail supprimés. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 23.12.1992
SERGE TERRIBILINI

Luftfahrt

L’OFAC a publié sur Internet les premiers cadastres d’exposition au bruit, soit ceux des
aéroports de Berne, de Genève et de Bâle-Mulhouse. Ces cadastres répertorient les
émissions de bruit dues aux installations aéronautiques et servent de base à
l’élaboration de mesures anti-bruit. La publication des cadastres des autres aéroports
suisses se fera au fur et à mesure de leur établissement. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.11.2009
NICOLAS FREYMOND

Post und Telekommunikation

La Poste a annoncé une restructuration de ses services express et coursier entraînant
la suppression de 100 postes de travail sur les 260 actuellement répartis entre Aarau,
Bâle, Genève, Lausanne, Olten, Winterthour et Zurich. L’entreprise a en effet enregistré
un recul de 15% de son volume d’activité dans ce secteur. Un plan social a été négocié
avec les syndicats. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 22.02.2010
NICOLAS FREYMOND

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport
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Suchtmittel

Immer häufiger ertönt auch der Ruf nach ärztlich kontrolliertem Zugang zu Heroin.
Sowohl die Basler Regierung als auch die neue Zürcher Stadtexekutive befürworteten
die versuchsweise Abgabe, um damit die Verelendung der Konsumenten und die
Beschaffungskriminalität einzudämmen. Zur Abklärung des Spielraums, den das
geltende BetmG hier bietet, gab das BAG beim EJPD ein Gutachten in Auftrag. Dieses
kam zum Schluss, eine Heroinabgabe in grösserem Rahmen wäre nicht zulässig, doch
könnte sie in einem limitierten Versuch toleriert werden. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.11.1990
MARIANNE BENTELI

Ende Juni 1993 gab das BAG bekannt, welche Projekte beim Versuch einer
kontrollierten Drogenabgabe an Süchtige bewilligt werden. In acht Städten sollen 700
Drogensüchtige unter ärztlicher Kontrolle Heroin, Morphin oder injizierbares Methadon
erhalten. 250 Drogenkranken in Bern, Thun, Olten, Zürich und Basel wird Heroin zur
Verfügung gestellt, 250 Süchtige in Bern, Thun, Olten, Basel, Schaffhausen, Zug und
Zürich bekommen Morphin und weitere 200 Drogenabhängige in Bern, Freiburg, Basel
und Zürich injizierbares Methadon. Da die politisch Verantwortlichen der Romandie
(mit Ausnahme des Kantons Freiburg) jede Liberalisierung in der Drogenpolitik
ablehnen, ist die Westschweiz an den Projekten nicht beteiligt. Angesichts der geringen
Anzahl von Versuchsteilnehmern – 700 von den auf rund 30'000 geschätzten
Drogensüchtigen in der Schweiz – warnte das BAG vor zu hohen Erwartungen bezüglich
der Bewältigung des Drogenproblems. Im Zentrum des therapeutischen Interesses steht
die Beobachtung der individuellen biographischen Entwicklung der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. Ziel der Versuche ist es, eine Verbesserung des körperlichen und
psychischen Gesundheitszustandes, eine Erleichterung der sozialen Integration und
Arbeitsfähigkeit, eine Distanzierung von der Drogenszene und einen Abbau des
deliktischen Verhaltens zu erreichen. Die Ergebnisse sollen die nötigen Grundlagen zur
Formulierung einer neuen Drogenpolitik liefern. Die Versuche laufen bis Ende 1996 und
sind weltweit die ersten dieser Art. Begonnen wurde Ende Jahr mit einem ersten
Projekt in Zürich, welches sich ausschliesslich an drogensüchtige Frauen mit ihren
spezifischen Problemen richtet.

Das BAG trug zudem der von Drogenfachleuten vielfach geäusserten Kritik an seinen
Vorgaben Rechnung und revidierte die Rahmenbedingungen für die Versuche. Der
Begriff der Schwerstabhängigkeit wurde durch jenen der Drogensucht mit negativen
gesundheitlichen oder sozialen Folgen ersetzt, die untere Altersgrenze von 20 Jahren
nur noch als Richtlinie definiert und der Nachweis von zwei gescheiterten
Entzugsversuchen nicht mehr als Bedingung vorgeschrieben. Entscheidend für die
Teilnahme an den Versuchen ist, dass beim Probanden bisherige Behandlungen versagt
haben oder aus nachweisbaren Gründen nicht in Frage kommen. Finanziell kam der
Bund den ausführenden Kantonen insofern entgegen, als er – neben der Beschaffung
des Heroins bei einer Pharmafirma in Frankreich und der auf CHF 2.2 Mio.
veranschlagten Begleitforschung – seinen Beitrag pro Versuchsteilnehmer von CHF
1000 auf CHF 3000 erhöhte. Das Schweizer Projekt ist insofern einzigartig, als in
England, wo seit Jahren mit Erfolg das «Liverpooler Modell» der medizinisch
überwachten Drogenabgabe funktioniert, der Staat diese Abgabe zwar toleriert, dabei
aber keine aktive Rolle spielt. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.06.1993
MARIANNE BENTELI

Gestützt auf die Empfehlungen der Praktiker beschloss der Bundesrat Ende Januar
1995, die Versuchsprogramme mit der medizinisch kontrollierten Drogenabgabe
deutlich umzugewichten. Wegen der relativ schlechten Akzeptanz der intravenösen
Verabreichung von Morphin und Methadon wurden diese Versuchsplätze von je 225 auf
100 reduziert, die Zahl der Patientinnen und Patienten, die Heroin erhalten, dagegen
gesamtschweizerisch auf 500 erhöht. Die weitgehende Konzentration auf
Heroinprogramme war im Vorjahr vom Bundesrat bereits angekündigt und von der
Überregionalen Ethikkommission der Akademie der Medizinischen Wissenschaften
bejaht worden. Obgleich das International Narcotic Control Board der UNO (INCB) die
Versuche mit der kontrollierten Abgabe weiterhin argwöhnisch beobachtete, stimmte
es doch indirekt der Umwandlung der Projektanlage zu und gestattete der Schweiz eine
Erhöhung der jährlichen Importmenge an Heroin von 117 auf 200 Kilo. Sowohl auf Druck
von Kantonen und Gemeinden als auch aus wissenschaftlichen Gründen – die
Wissenschaft erhoffte sich davon breiteres Datenmaterial – erhöhte der Bundesrat im
Mai die Anzahl der Heroinplätze um weitere 300 auf 800. Neu bewilligt wurden
insbesondere Programme im Grossraum Zürich und in den Städten Biel, Genf, Luzern,

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.01.1995
MARIANNE BENTELI
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St. Gallen und Solothurn sowie in einer Strafanstalt im Kanton Solothurn. Da das
Gesamtprojekt Ende 1996 abgeschlossen sein muss, erklärte der Bundesrat gleichzeitig,
dass es sich dabei um die letzte Ausdehnung der Heroinplätze im Rahmen dieser
Versuchsreihe handelt. Die von der UNO Anfang März bewilligten Heroinimporte
genügen für die Belieferung der zusätzlichen Therapieplätze, weshalb die
Bundesbehörden für diesen Schritt nicht der Zustimmung des INCB bedurften. 7

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Anfang Dezember 2017 trug die UNESCO die Basler Fasnacht, als zweiten Schweizer
Eintrag nach dem Winzerfest in Vevey, in die repräsentative Liste des immateriellen
Kulturerbes ein. Bereits im März 2016 hatte das BAK in enger Zusammenarbeit mit dem
Basler Fasnachts-Comité das Kandidaturdossier erarbeitet und eingereicht. Die
Kandidatur wurde von der UNESCO als beispielhaft beurteilt, weil sie die Verwendung
des Dialektes – spezifisch: des Basler Dialektes – zur Vermittlung und Sichtbarmachung
des immateriellen Kulturerbes gerade im städtischen Raum besonders hervorhebe.
Auch zeigte sie sich von den vorgeschlagenen Bewahrungsmassnahmen (musikalische
Nachwuchsförderung und pädagogisches Material für die Schule) begeistert. Mit
jährlich rund 20'000 Teilnehmenden und über 200'000 Besucherinnen und Besuchern
ist die Basler Fasnacht ein bedeutendes kulturelles Ereignis für die Baslerinnen und
Basler, das eine vielfältige und lebendige Tradition von Musik, mündlicher
Ausdrucksform und Handwerk vereint und in vielen Bereichen des gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und politischen Lebens präsent ist. 
Der Entscheid der UNESCO stiess bei der weitläufigen Basler Fasnachtsgilde auf grosse
Begeisterung, sorgte aber zugleich auch für gemischte Gefühle hinsichtlich der
Bedeutung dieses Entscheides für die Zukunft des Grossereignisses. Einzelne Medien
führten den konservierenden Charakter einer solchen Auszeichnung als den «Haken»
an der Sache an, da der eigentliche Sinn einer Aufnahme darin bestehe, den Charakter
der ausgezeichneten Tradition zu «bewahren», während die Basler Fasnacht aber ein
«Spiegel ihrer Zeit» sei und sich auch entsprechend wandle und verändere. Andere
Medien hingegen gingen der Frage nach, wie sich die Anforderung der UNESCO, dass
kulturelle Ausdrucksformen über Generationen weitervermittelt und stetig neu
geschaffen werden, mit der «es ist, wie es immer war und wird so bleiben»-Mentalität
alteingesessener Fasnächtler vereinbaren lasse. Der amtierende Comité-Obmann
Christoph Bürgin zeigte sich diesbezüglich gegenüber den Medien eher gelassen: Er
gehe nicht davon aus, dass sich die Basler Fasnacht nun grundlegend verändern werde.
Sie werde wohl eine Wertsteigerung in der Region erfahren und an Bekanntheit
gewinnen, mit einer Touristenschwemme sei dennoch nicht zu rechnen. Es sei nun aber
an den Behörden, dafür Sorge zu tragen, dass die Rahmenbedingungen erhalten
blieben. Bürgins Vorgänger, Felix Rudolf von Rohr, zeigte sich hingegen äusserst erfreut
über die Auszeichnung und erhoffte sich dadurch eine Öffnung, gar ein Bekenntnis
dazu, dass es sich bei der Fasnacht um eine «Evolution», einen stetigen Wandel der
Tradition handle, der nicht gestoppt werden könne.  
Erste kleine Änderungen brachte die neu erlangte Auszeichnung bereits wenige Tage
nach Bekanntwerden mit sich: Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (BastA)
kündigte an, dass am 6. Januar 2018 an zentraler Stelle bei der Barfüsserkirche eine
Fasnachtsgasse eingeweiht werden soll. Kulturminister Alain Berset trug gar im Rahmen
des vom Comité organisierten Festaktes in bester Schnitzelbangg-Manier dazu bei, den
Basler Dialekt über die Kantonsgrenzen hinauszutragen: «Eh jo. Eh nei. Eh jo. Eh nei. Eh
jo. Eh nei. Eh jo. Das ischs Protokoll vom Bundesroot» – dies die bundesratsinterne
Diskussion darüber, ob denn nun die Basler Fasnacht zum immateriellen Kulturerbe
werden solle. 8

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.12.2017
MELIKE GÖKCE

1) Presse vom 17.5. und 26.10.01.; BBl, 2001, S. 1615 ff.
2) NQ, 13.6.92; BZ, 23.12.92.
3) NZZ, 29.4.09 (BE et GE); BaZ, 1.12.09 (Bâle-Mulhouse); OFAC, communiqué de presse, 28.4 et 30.11.09.
4) LT et NLZ, 22.2.10.
5) TA, 19.7.90; Bund, 13.10.90. Baz, 16.10.90; NZZ und JdG, 17.10.90. BZ, 2.5.90 und 9.1.91; NZZ, 2.11.90.
6) Presse vom 25.6., 11.11. und 1.12.93; WoZ, 17.12.93.
7) Presse vom 31.1., 13.2., 28.2., 3.3., 26.5. und 27.6.95; TA, 14.2.95; BaZ, 15.2.95; Bund, 13.5.95; 24 Heures, 1.7.95., Presse
vom 21.9.95, NZZ, 17.2.95
8) Medienmitteilung BAK vom 7.12.17; BLZ, BaZ, 17.2.17; BLZ, 20.10.17; BaZ, 6.12.17; BLZ, BaZ, NZZ, 8.12.17; BLZ, BaZ, TA, 9.12.17;
BaZ, 13.12.17, 8.1.18

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 3


